
VERMITTLUNGSVERTRAG TOURISTISCHER LEISTUNGEN

ÜBER EIN ONLINE-BUCHUNGSSYSTEM

Zwischen

und

Name: (Bezeichnung/Firmierung) _________________________________________

Ansprechpartner: _________________________________________

Straße / Haus-Nr.: _________________________________________

PLZ und Ort: _________________________________________

Telefon: _________________________________________

Telefax: _________________________________________

E-Mail: ________________________________________

wird folgender Vertrag abgeschlossen:

(1) Die  betreibt das elektronische Informations- und Reservierungssystem „im-web“ mit dem Leistungsange-
bote (Unterkünfte und/oder Pauschalangebote) von Hoteliers, Veranstaltern, anderen Anbietern und Vermie-
tern (nachfolgend Leistungsträger genannt) zum elektronischen Vertrieb bereitgestellt werden. Das System ist 
mit überregionalen Vertriebssystemen verbunden, die als Vermittler den Vertrieb der über “im-web“ angebote-
nen Leistungen an die Endverbraucher vornehmen.

(2) Gegenstand dieses Vertrages ist die Inanspruchnahme von Vermittlungsleistungen durch den Leistungsträger 
zu den Bedingungen des Vertrages. Dem Leistungsträger     bekannt, dass die  im Rahmen des Vertra-
ges ausschließlich vermittelnd tätig ist und Verträge      die vermittelten und vom Leistungsträger angebote-
nen Leistungen ausschließlich zwischen ihm und dem jeweiligen Gast zustande kommen. Der Leistungsträger 
hat also nur gegenüber dem Gast unmittelbar Anspruch auf Vertragserfüllung.

(3) Der vorliegende Vertrag ist als  angelegt und regelt die allgemeinen Rahmenbedingungen der 
Zusammenarbeit der Vertragsparteien. Er wird durch eine jährlich oder für einen bestimmten Zeitraum abzu-
schließende Vereinbarung über Preise, Kontingente, Vermittlungsprovision und ergänzende saisonale Verein-
barungen ausgefüllt.

(4) Die für die Vermittlung erforderlichen Daten werden mittels des diesem Vertrag als
 beigefügten Erhebungsbogen erhoben. Der Erhebungsbogen wird vom Leistungsträger ausgefüllt 

von diesem an die  übermittelt und im System gespeichert.

(5) Die vom Leistungsträger gemeldeten Daten werden von der  im System erfasst und ausgedruckt bzw. 
elektronisch übermittelt. Der Leistungsträger ist verpflichtet, der  den Ausdruck mit einem Bestätigungs-
vermerk, bzw. mit Angaben zu erforderlichen Korrekturen spätestens sieben Tage nach Erhalt des Ausdrucks 
zuzuleiten bzw. die Richtigkeit und Vollständigkeit der erfassten Stammdaten zu bestätigen. Erfolgt keine frist-
gerechte Bestätigung oder Korrektur ist der Inhalt des Erfassungsbogens nach Fristablauf verbindlich.

(6) Die erfassten Stammdaten sind Bestandteil dieses Vertrages. Die Angaben im Erfassungsbogen sind zugesi-
cherte Eigenschaften und begründen eine eigene unabhängige Vertragsverpflichtung des Leistungsträgers 
gegenüber der .

(7) Sie sind bei jeder Änderung vom Leistungsträger unaufgefordert und unverzüglich durch Einreichung eines 
korrigierten Stammdaten-Erfassungsbogens zu aktualisieren. Im Rahmen einer Aktualisierung darf  er Leis-
tungsträger Preis- und Leistungsänderungen für die laufende Saison nicht vornehmen, soweit in diesem Ver-
trag oder der jährlichen Vereinbarung von Preisen und Leistungen nichts anderes festgelegt ist. 

(8) Der Leistungsträger ermächtigt die an das System anges     senen Vertriebspartner des überregionalen 
Vertriebssystems im-web zum Vertrieb seiner Leistungen zu den nachfolgende vereinbarten Bedingungen. Er 
ermächtigt die  die von den Gästen gezahlten Entgelte von den Vertriebspartnern einzuziehen.

der Us edom Touris mus  GmbH, Walds traße  1, 17429 Bans in,

             - nac hs te hend „UTG“ abge kürzt -

- nachs te he nd „Le is tungs träger“ -

1. Ge ge ns tand des  Ve rtrag es , S te llung  de r UTG, Ve rtrag s prinzip

UTG

UTG

Rahmenve rtrag

Anlag e  1
UTG

UTG
UTG

UTG

UTG



Leis tung s trägervertrag  Unterkunfts vermittlung  Us edo m Touris mu s  GmbH ./.                                                             
------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Ve rtrag s daue r, Ordentlic he  Kündig ung, Auße ro rdentlic he  Kündig ung

UTG
UTG

UTG

3.  Konting e nte  

UTG

UTG

Bas is ko ntinge nt UTG

UTG
UTG UTG

Bas is ko ntinge nts
UTG

4. Pre is e

UTG

UTG

UTG

UTG 

- 2 -

(1) Der Vertrag beginnt am ________  und hat eine Laufzeit von einem Jahr.

(2) Der Vertrag kann im Wege der ordentlichen Kündigung von beiden Vertragspartnern mit einer Frist von vier 
Wochen zum Ende der vereinbarten Laufzeit gekündigt werden.

(3) Erfolgt keine ordentliche Kündigung, so verlängert sich der Vertrag jeweils um den ursprünglich vereinbarten 
Zeitraum.

(4) Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt für beide Seiten unberührt. Betriebs-
veränderungen, Eigentümer- oder Pächterwechsel berechtigen den Leistungsträger nicht zur außerordentli-
chen Kündigung. 

(5) Die  kann den Vertrag fristlos kündigen, wenn der Leistungsträger in einem Maße gegen die Bestimmun-
gen dieses Vertrages verstößt, die, unter Berücksichtigung der Interessen der  und/oder der Gäste, eine 
weitere Zusammenarbeit unzumutbar macht. Kündigungsgründe können insbesondere sein:

Antrag auf Eröffnung oder Eröffnung des Insolvenzverfahrens
Leistungsmängel 
andere erhebliche Vertragsverletzungen, z.B. nachhaltige Beanstandungen durch Gäste, die trotz Mah-
nung nicht beseitigt werden, unrichtige Angaben im Stammdatenerfassungsbogen zu Leistungs- und In-
formationsdaten, wiederholter Verstoß gegen Ziff. 1 Abs. 7
Konzessionsverlust
wiederholte verspätete Zahlungen der Provision nach schriftlicher Mahnung
Rückstufung in andere Kontingent- oder Klassifizierungsstufen (nach DTV oder 
DEHOGA) 
Handlungen oder Unterlassung des Leistungsträgers, die objektiv geeignet sind, das Ansehen und die In-
teressen der  und/oder ihres Rechtsträgers/Gesellschafters (z.B. Kommune, Landkreis) zu schädi-
gen.

(6) Jede Kündigung bedarf der Schriftform. Eine Kündigung       (elektronische) Textform (z.B. E-Mail) ist aus-
geschlossen.

(1) Der Leistungsträger stellt der  buchbare und vermittelbare Kontingente (Zimmer, Ferienwohnungen, Fe-
rienhäuser, Pauschalangebote, sonstige Leistungen etc.) zur Verfügung. 

(2) Die  bzw. deren Beauftragte sind berechtigt, alle Leistungen zu prüfen, bzw. Unterkünfte zu besichtigen. 
Das Recht zur Prüfung und Besichtigung erstreckt sich       nur auf die Leistungen und Unterkünfte selbst, 
sondern auf den gesamten Leistungsträger. Es kann mehrfach im Jahr ausgeübt werden.

(3) Die Leistungen müssen bei jeder Kontingentsart den Festelegungen im Erfassungsbogen entsprechen. Auf die 
Regelung in Ziff. 1 Nr. 7 Satz 2 dieses Vertrages wird verwiesen. 

(4) Das beinhaltet alle Angebote des Leistungsträgers die er der  zur Vermittlung über das 
System zur Verfügung stellt. Auf das Basiskontingent kann der Leistungsträger nach Rücksprache mit der

 jederzeit zugreifen, soweit auf das betreffende Angeb   noch keine Buchung über das System erfolgt ist.
Die  kann die Zustimmung nur aus wichtigem Grund verweigern. Eine Eigenbelegung muss der  um-
gehend mitgeteilt werden. Eine Erweiterung des  durch den Leistungsträger ist jederzeit 
nach Meldung an die  möglich.

(1) Der Leistungsträger versichert, dass die Preise der in das Kontingent gegebenen Kapazitäten identisch sind 
mit denjenigen, die für den Direktkunden gelten und dass den über die  vermittelten Gästen dieselben 
Leistungen und Ermäßigungen eingeräumt werden, die Dir          in vergleichbaren Fällen angebotenen 
und zugestanden werden. Der Gast zahlt also bei Buchung über die  denselben Preis wie bei einer Di-
rektbuchung beim Leistungsträger. Individuell vereinbarte Firmentarife bleiben hiervon unberührt.

(2) Preiserhöhungen der in den Stammdaten erfassten und im System hinterlegten Preise sind nur unter folgen-
den Voraussetzungen und in den Fällen c und d nur nach Absprache mit der  möglich:

a) Bei der jährlichen Neufestlegung von Kontingenten, Lei        und Preise für das Folgejahr. Preisände-
rungen müssen der bis zum 30.9. des laufenden Jahres mitgeteilt werden.    olgt diese Mitteilung 
nicht oder nicht fristgemäß, gelten die Preise des laufenden Jahres auch für das Folgejahr.

•
•
•

•
•
•

•
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b) Im Falle einer Erhöhung der gesetzlichen Mehrwertsteuer, soweit der Leistungsträger umsatzsteuerpflich-
tig ist.

c) Für saisonale Angebote, Sonderangebote und Last-Minute-Aktionen. 

d) Im Falle einer wesentlichen Verbesserung der Leistung des L       strägers durch Ausweitung der Leis-
tung, bei Beherbergungsbetrieben insbesondere durch Schaffung neuer oder wesentlicher Verbesse-
rung/Erneuerung vorhandener Einrichtungen für den Gast, welche über die im Stammdatenerfassungsbo-
gen erfassten Leistungen hinausgehen und/oder eine Höherklassifizierung des Beherbergungsbetriebs im 
Rahmen der von der vorgenommenen Klassifizierung. Die Preiserhöhung kann diesbezüglich nur für 
Buchungen ab dem Zeitpunkt verlangt werden, ab dem die erweiterte Leistung dem Gast zur Verfügung 
steht, bzw. ab dem die Höherklassifizierung gilt.

(3) Der Leistungsträger ist verpflichtet gestattete Preisänderungen nach b) bis d) (insbesondere solche nach Abs. 
2 c) unverzüglich schriftlich (unter Ausschluss der elektronischen Textform, z.B. E-Mail) mitzuteilen. Unterlässt 
er dies, hat er mit dem Gast nach den im System hinterlegten Preisen abzurechnen. 

(1) Über die  gebuchten Unterkünfte und sonstige Leistungen sind bis zum vereinbarten Zeitpunkt für den 
Gast frei-, bzw. bereit zu halten. Danach sind die Unterkünfte/Leistungen mit Rücksprache mit der  für den 
Leistungsträger wieder frei verfügbar, es sei denn, eine spätere Ankunft des Gastes ist avisiert. Die  wird 
den Gast bei der Buchung, in der Buchungsbestätigung und/oder durch eine entsprechende Regelung in den 
bei der Buchung vereinbarten Geschäftsbedingungen auf diesen Sachverhalt ausdrücklich hinweisen.

(2) Sollte ein Gast, mit dem durch die Vermittlung der  ein rechtswirksamer Vertrag geschlossen wurde, ohne 
Mitteilung nicht anreisen, bzw. die vermittelte Leistung nicht in Anspruch nehmen gelten die Regelungen unter 
Ziffer 7.

(1) Umbuchungen sind Änderungen von Gästenamen, Ankunfts- oder Abreiseterminen, Verpflegungsart oder 
sonstigen gebuchten Leistungen für im Übrigen gleich bleibende, bzw. verlängerte Aufenthalte der Gäste.

(2) Der Beherbergungsbetrieb verpflichtet sich, gegenüber dem Gast keine Umbuchungsentgelte zu erheben. Die
 schuldet dem Leistungsträger ihrerseits in keinem Falle ein Umbuchungsentgelt.

(1) Im Falle des Rücktritts des Gastes vom Beherbergungsvertrag bleibt nach den gesetzlichen Bestimmungen (§ 
537 BGB) der Anspruch des Leistungsträgers auf Bezahlung des vollen vereinbarten Aufenthalts-, bzw. Leis-
tungspreises einschließlich des Verpflegungsanteils bestehen. 

(2) Der Leistungsträger hat sich jedoch eine anderweitige Verwendung der Unterkunft, um die er sich im Rahmen 
des gewöhnlichen Geschäftsbetriebs bemühen muss, und ersparte Aufwendungen anrechnen zu lassen. 

(3) Der Leistungsträger verpflichtet sich, bei Stornierung der über das System gebuchten Unterkünfte die erspar-
ten Aufwendungen so anzusetzen, dass dem Gast im Falle seines Rücktritts 

des vereinbarten Gesamtpreises.

(4) Der Beherbergungsbetrieb ist verpflichtet, Nichtanreisen von Gästen entsprechend den vorstehenden Be-
stimmungen für Stornierungen zu behandeln.

(5) Rücktrittserklärungen oder ein Nichterscheinen des Gastes bei Buchungen, die über das Buchungssystem
erfolgen, sind vom Gast ausschließlich an die  zu richten. Soweit solche beim Leistungsträger eingehen, 
hat dieser die  unverzüglich telefonisch / schriftlich / per E-Mail zu unterrichten.      
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(6) Die  und Leistungsträger sind wechselseitig verpflichtet, ein vom Gast unter Berufung auf die Vorschriften 
der §§ 312b, d BGB über Fernabsatzverträge geltend gemachtes Recht zum Widerruf eines Unterkunftsvertra-
ges, beziehungsweise eines Pauschalreisevertrages  anzuerkennen und, gegebenenfalls unter Hinweis 
auf die Rechtslage, den Gast entsprechend den Bestimmungen dieser Vereinbarung mit Rücktrittskosten zu 
belasten. 

(1) Die  tritt gegenüber dem Gast als rechtgeschäftlicher Vertreter des Leistungsträgers auf.  kann 
den Vertrag mit dem Gast schriftlich, mündlich, per Fax oder über elektronische Reservierungssysteme schlie-
ßen. Entsprechendes gilt bei der Buchung durch andere Vermittler. Die  ist gegenüber dem Leistungsträ-
ger zur Einhaltung bestimmter Formvorschriften im Rahmen der Vermittlungstätigkeit nicht verpflichtet, insbe-
sondere nicht zur Schriftform.

(2) Dem Leistungsträger ist bekannt, dass beim Vertragsabschluss mit dem Gast in den verschiedenen Vertriebs-
formen Probleme des Nachweises eines rechtswirksamen Vertragsabschlusses, z. B. bei elektronischen Erklä-
rungen mit der Authentizität (Zuordnung einer rechtlichen Erklärung zu einer bestimmten Person), bei schriftli-
cher Abwicklung des Zugangsnachweises (z.B. der Buchungsbestätigung), bei telefonischen Buchungen des 
Nachweises verbindlicher rechtsgeschäftliche Erklärungen, auftauchen können. Die Vertragsparteien sind sich 
darüber einig, dass die  in diesen Fällen für entstehende Ausfälle des Leistungsträgers nur bei Vorsatz 
oder grober Fahrlässigkeit im Zusammenhang mit der Buchungsabwicklung haftet.

(3) Dem Leistungsträger ist bekannt, dass der Vertrag bei Leistungen aus dem Kontingent zwischen ihm und dem 
Gast mit der Buchungsbestätigung an den Gast ohne seine vorherige Unterrichtung oder Zustimmung zustan-
de kommt.

(4) Die  unterrichtet den Leistungsträger über getätigte Buchungen unverzüglich schriftlich, per Fax oder Mail. 
Bei kurzfristigen Buchungen wird der Vertragsschluss erforderlichenfalls telefonisch mitgeteilt. Diese Regelung 
gilt entsprechend für alle sonstigen Mitteilungen, insbesondere zu Änderungen und Stornierungen.

(1) Die  erhält vom Leistungsträgerbetrieb für jede vermittelte Buchung, die über das (System) erfolgt, eine 
Provision in Höhe von 10 % des Gesamtzimmerpreises (ohne Nebenkosten, Zuschläge,  Kurtaxe).

(2) Auf die Entgelte und die Provision wird die zum Leistungszeitpunkt (Vermittlungszeitpunkt) gültige Mehr-
wertsteuer erhoben.

(3) Die Provision ist auch dann zu bezahlen, wenn der Gast vom Vertrag zurücktritt oder nicht anreist. Sie er-
rechnet sich in diesem Fall jedoch nur aus dem Betrag, der dem Leistungsträger nach vereinbarten Ge-
schäftsbedingungen, bzw. dem Gesetz gegenüber dem Gast zusteht. Der Leistungsträger ist gegenüber der 

 verpflichtet, dem Gast Rücktrittskosten entsprechend den Gastaufnahme-/ Pauschalreisebedingungen, 
bzw. den gesetzlichen Bestimmungen in Rechnung zu stellen. Unterlässt er dies, entfällt die Provisionspflicht 
nur dann, wenn der Verzicht auf die Geltendmachung von Rücktrittskosten durch den Leistungsträger auf 
sachlich, berechtigten, erheblichen Gründen (z.B. zwingender Anlass zu Kulanz) beruht. In jedem Fall ist dann 
jedoch ein Bearbeitungsentgelt von 15 € für erbrachte Leistungen an die  zu entrichten. 

(4) Wird der Vertrag mit dem Gast aus Gründen, die in der        phäre des Leistungsträgers liegen (insbeson-
dere auch wegen Überbuchung) nicht durchgeführt, so berührt dies den Provisionsanspruch der  nicht.

(5) Der Leistungsträger erhält am Jahresende eine Darstellung aller getätigten Buchungen einschließlich gezahl-
ter Provisionen.

(1) Die  erhebt gegenüber dem Gast als Inkassobevollmächtigte(r) des Leistungsträgers eine Anzahlung in 
Höhe der im §9(1) vereinbarten Provision zzgl. Mehrwertsteuer und Vermittlungsgebühr (vom Gast getragen).

(2) Der Leistungsträger kann im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen mit dem Gast Anzahlungen und Ab-
schlagszahlungen vereinbaren. Die trifft keine Pflicht, mit dem Gast solche Vereinbarungen zu treffen.

(3) Die restliche Zahlungsabwicklung erfolgt zwischen Leistungsträger und dem Gast. Dies gilt für jedwede Zah-
lungen, insbesondere auch für Nebenkosten und Stornoforderungen.



Leis tung s trägervertrag  Unterkunfts vermittlung  Us edo m Touris mu s  GmbH ./.                                                             
------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UTG 

Deuts che  Kreditbank 
BLZ 120 300 00
Konto -Nr. 180 899 04

UTG

11. Haftung , Unte rric htungs pflic ht de s  Be he rbe rgungs be trie be s , Ve rs ic he rung

UTG

UTG

UTG

UTG

UTG

die UTG

UTG

13. Eig entüme rwe c hs e l

UTG

UTG
UTG

- 5 -

(4) Bei kurzfristigen Buchungen wird die Gesamtsumme durch den Gast vor Ort bezahlt.
Bei Zahlung an den Leistungsträger bezahlt; überweist der Leistungsträger die der zustehende Provision 
(zzgl. Mehrwertsteuer und Vermittlungsgebühr) innerhalb von 7 Tagen auf das Konto der UTG:

Bei Zahlung des Gesamtpreises an die UTG überweist die UTG dem Leistungsträger innerhalb von 7 Tagen 
den dem Leistungsträger zustehenden Betrag abzüglich Provision, Mehrwertsteuer und Vermittlungsgebühr.

(5) Die  haftet nicht für Zahlungen des Gastes, soweit sie nicht grob fahrlässig oder vorsätzlich durch Verlet-
zung von vertraglichen oder gesetzlichen Pflichten einen Forderungsausfall des Leistungsträgers verursacht 
hat.

(1) Die  haftet dem Leistungsträger gegenüber für grob fahrlässige oder vorsätzliche Verletzung ihrer Vermitt-
lerpflichten. Eine weitergehende Haftung ist ausgeschlossen. Die Haftung ist der Höhe nach auf den Preis der 
vermittelten Unterkunftsleistung bzw. sonstigen vermittelten Leistung beschränkt. Anderweitige Bestimmungen 
über die Haftung der Tourismusstelle in diesem Vertrag bleiben unberührt.

(2) Der Leistungsträger stellt die  von jedweden Ansprüchen frei, die der Gast an diese im Zusammenhang 
mit dem Vermittlungsvorgang stellt, insbesondere Gewährleistungsansprüche im Zusammenhang mit der Un-
terbringung, Schadensersatzansprüche wegen Sach- oder Körperschäden des Gastes, Ansprüche wegen Ü-
berbuchung oder sonstiger Nichtdurchführung des Vertrages. Dies gilt nicht, soweit der Anspruch des Gastes 
auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Verletzung der Vermittlerpflichten der  beruht.

(3) Der Leistungsträger haftet – unbeschadet einer etwaigen Haftung gegenüber dem Gast- für Leistungsmängel 
gegenüber der . Solch ein Leistungsmangel liegt insbesondere vor, wenn die in den Stammdaten erwähn-
ten Einrichtungen und/oder Serviceleistungen nicht vorhanden sind bzw. sich während der Vertragsdauer nicht 
im betriebssicheren Zustand befinden.

(4) Durch die vorstehenden Bestimmungen bleibt die gesetzliche Gewährleistung und Haftung des Leistungsträ-
gers gegenüber dem Gast unberührt.

(5) Die  wird den Leistungsträger unterrichten, wenn infolge von Leistungsmängeln Ansprüche durch den 
Gast direkt ihr gegenüber erhoben werden. 

(6) Der Leistungsträger ist verpflichtet,  von jedweden Umständen in Kenntnis zu setzen, welche die 
Erbringung der vertraglichen Leistungen in irgendeiner Weise in Frage stellen oder beinträchtigen können, ins-
besondere eigene Bauarbeiten oder solche von dritter Seite, behördliche Maßnahmen, Zwangsvollstreckungs-
oder –verwaltungsmaßnahmen, Sicherheitsprobleme, Beanstandungen oder Auflagen von Behörden, sonstige 
Mängel des Betriebes oder seiner Einrichtungen.

(7) Der Leistungsträger ist verpflichtet, auf seine Kosten eine Personen- und Sachschadenversicherung abzu-
schließen, welche alle Risiken seines Betriebes und seiner Leistung für den Gast abdeckt. Diese Versicherung 
hat der Leistungsträger während der gesamten Laufzeit dieses Vertrages zu unterhalten. Er ist verpflichtet, 
den Abschluss der Versicherung sowie die regelmäßigen Prämienzahlungen der  auf Verlangen jederzeit 
durch Vorlage entsprechender Unterlagen bzw. Bankbeleg        weisen.

(1) Findet ein Eigentümer- oder Pächterwechsel statt, hat der Leistungsträger diese Änderung der  unverzüg-
lich schriftlich mitzuteilen.

(2) Bei Eigentümer- oder Pächterwechsel hat der ehemalige Eigentümer oder Pächter vertraglich sicherzustellen, 
dass der neue Eigentümer oder Pächter sämtliche Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag übernimmt oder 
unter Einhaltung der vereinbarten Kündigungsfrist den Vertrag kündigt. Andernfalls haftet der Eigentümer oder 
Pächter, mit dem der Vermittlungsvertrag abgeschlossen wurde.

(3) Der bisherige Eigentümer/Pächter haftet der  gegenüber für die Erfüllung der Verpflichtungen aus beste-
henden Buchungen. Er hat die  von etwaigen Schadensersatzansprüchen der Gäste ihr gegenüber wegen 
Nichterbringung der gebuchten Leistungen freizustellen.
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(1) Die vereinbart als Inhalt des zwischen dem Gast und dem Leistungsträger zustande kommenden Vertra-
ges mit dem Gast die diesem Vertrag als  beigefügten „ Gastaufnahme- und Vermittlungsbedingun-
gen der Usedom Tourismus GmbH zur Regelung des Vertragsverhältnisses zwischen dem Gast und dem 
Leistungsträger.

(2) Der Leistungsträger verpflichtet sich, bei Buchungen über Unterkünfte, die über das System erfolgen, diese 
ausschließlich nach solchen gemäß Abs. (1) mit dem Gast vereinbarten               dingungen, bei Pau-
schalreiseverträgen nach mit dem Gast vereinbarten Reisebedingungen, abzuwickeln. Dem Leistungsträger ist 
es unbenommen, bei Buchungen, die nicht über das Syste  erfolgen mit dem Gast abweichende Vereinba-
rungen zu treffen, soweit in diesem Vertrag nichts anderes vereinbart ist.

(1) Sämtliche Änderungen und Nebenabsprachen dieses Vertrages werden erst wirksam, wenn sie beiderseits 
schriftlich bestätigt worden sind. Dies gilt auch für dieses Schriftformerfordernis selbst.

(2) Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, so wird die Wirksamkeit der übrigen 
Bestimmungen, bzw. des Vertrages insgesamt nicht berührt. Sollte dieser Vertrag in einzelnen Teilen unwirk-
sam sein oder Lücken enthalten, so verpflichten  sich     Vertragsparteien, anstelle der fehlenden oder un-
wirksamen Bestimmungen eine wirksame Bestimmung zu setzen, die dem sonstigen Inhalt des Vertrages ent-
spricht. 

Alle Angaben und Informationen in diesem Vertrag und in den Erhebungsbogen sind von beiden Seiten streng 
vertraulich und nach Maßgabe der datenschutzrechtlichen Bestimmungen zu behandeln. 

Ausschließlicher Gerichtsstand für jedwede Rechtsstreitigkeiten der Vertragsparteien ist – soweit zulässig der Sitz 
der .

_____________________, ___________ ____________________, ___________
Ort Datum Ort Datum

__________________________________ __________________________________
Usedom Tourismus GmbH Leistungsträger
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